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Stellenausschreibung
Bewerbungen sind schriftlich (keine E-
Mail) mit der Chiffre-Nummer und den
vollständigen Unterlagen zu richten an:
Landeshauptstadt Dresden, Haupt- und
Personalamt, Postfach 120020, 01001
Dresden.
Das Jugendamt, Abt. Soziale Jugend-Jugendamt, Abt. Soziale Jugend-Jugendamt, Abt. Soziale Jugend-Jugendamt, Abt. Soziale Jugend-Jugendamt, Abt. Soziale Jugend-
d i ens t e ,  S t ad t t e i l s o z i a l d i ens t  Id i ens t e ,  S t ad t t e i l s o z i a l d i ens t  Id i ens t e ,  S t ad t t e i l s o z i a l d i ens t  Id i ens t e ,  S t ad t t e i l s o z i a l d i ens t  Id i ens t e ,  S t ad t t e i l s o z i a l d i ens t  I
(PIauen, Altstadt)(PIauen, Altstadt)(PIauen, Altstadt)(PIauen, Altstadt)(PIauen, Altstadt) im Geschäftsbereich
Soziales schreibt folgende Stelle aus:

Sozia lpädagogin/Sozia lpädagoge,Sozia lpädagogin/Sozia lpädagoge,Sozia lpädagogin/Sozia lpädagoge,Sozia lpädagogin/Sozia lpädagoge,Sozia lpädagogin/Sozia lpädagoge,
Sozialarbeiterin/SozialarbeiterSozialarbeiterin/SozialarbeiterSozialarbeiterin/SozialarbeiterSozialarbeiterin/SozialarbeiterSozialarbeiterin/Sozialarbeiter
Chiffre: 51060902Chiffre: 51060902Chiffre: 51060902Chiffre: 51060902Chiffre: 51060902
Das Aufgabengebiet umfasst:
n fallbezogene eigenverantwortliche
Tätigkeit hinsichtlich der Gewährung
von Hilfen zur Erziehung
n Verantwortung, Koordinierung und
Einleitung von Maßnahmen bei Krisen-
intervention unter Beachtung mögli-
cher Konsequenzen für die Betroffe-
nen
n eigenverantwortliche Entscheidung
über hoheitliche Maßnahmen und de-
ren Vollzug
n Vermittlung der Hilfen zur Erzie-
hung und Hilfen für junge Volljährige
nach KJHG
Beratung und Unterstützung bei der
Ausübung der elterlichen Sorge, Mit-
wirkung in familiengerichtlichen Ver-
fahren
n Beratung bei Trennung und Schei-
dung
n Beratung und Unterstützung bei Ge-
walt, sexuellem Missbrauch und Ver-
nachlässigung in Familien
n Vermittlung der Eingliederungs-
hilfen nach § 35 a KJHG
n stadtteilbezogene Sozialarbeit.
Voraussetzung ist ein Fachhochschul-
abschluss in Diplomsozialarbeit/als Di-
plomsozialpädagoge. Vor einer mögli-
chen Einstellung wird die Bewerberin/
der Bewerber aufgefordert, ein polizeili-
ches Führungszeugnis nach § 30 Abs. 5
BZRG anzufordern.
Erwartet werden:
n Berufserfahrung in Sozialpädagogik
n Rechtskenntnisse (KJHG, BGB, BSHG
usw.)
n hohe Belastbarkeit
n Kommunikationsfähigkeit
n Kenntnisse in der Gesprächsführung
(Moderation)
n Teamfähigkeit.
Die Stelle ist nach TvöD, Entgeltgruppe
9 bewertet, wöchentliche Arbeitszeit 30
Stunden und befristet bis zur Beendi-
gung der Langzeitkrankheit.
Bewerbungsfrist: 27. Oktober 2006Bewerbungsfrist: 27. Oktober 2006Bewerbungsfrist: 27. Oktober 2006Bewerbungsfrist: 27. Oktober 2006Bewerbungsfrist: 27. Oktober 2006
Schwer behinderte Menschen werden
bei gleicher Eignung mit Vorrang be-
rücksichtigt.

Stellenausschreibung
Der Eigenbetr ieb Kindertagesein-Eigenbetr ieb Kindertagesein-Eigenbetr ieb Kindertagesein-Eigenbetr ieb Kindertagesein-Eigenbetr ieb Kindertagesein-
richtungen Dresdenrichtungen Dresdenrichtungen Dresdenrichtungen Dresdenrichtungen Dresden im Geschäftsbe-
reich Soziales schreibt folgende Stelle
aus:
Leiterin/LeiterLeiterin/LeiterLeiterin/LeiterLeiterin/LeiterLeiterin/Leiter
der Kindertageseinrichtungder Kindertageseinrichtungder Kindertageseinrichtungder Kindertageseinrichtungder Kindertageseinrichtung
Paul-Gerhardt-Straße 19/21Paul-Gerhardt-Straße 19/21Paul-Gerhardt-Straße 19/21Paul-Gerhardt-Straße 19/21Paul-Gerhardt-Straße 19/21
Chiffre: 130Chiffre: 130Chiffre: 130Chiffre: 130Chiffre: 130
Die zurzeit neu entstehende Einrich-
tung wird 15 Krippenkinder und 60 Kin-
dergartenkinder betreuen – mit der
Möglichkeit, sechs Integrationskinder
aufzunehmen.
Die Wohnungsgenossenschaft Johann-
stadt errichtet für den Eigenbetrieb
Kindertageseinrichtungen einen groß-
zügigen, transparenten und modernen
Neubau. Die Architektur des Hauses
bietet optimale Bedingungen für eine
zeitgemäße, pädagogische Arbeit mit
Kindern. Die Fertigstellung soll im Früh-
jahr 2007 erfolgen.
In themenbezogenen Räumen sollen
die Kinder Raum, Material, Begleitung
und Förderung ihrer individuellen Ent-

wicklung professionell erfahren.
Gesucht wird eine Leiterin/ein Leiter,
welche/welcher mit Engagement, Inno-
vation und hoher Fachlichkeit das Ent-
stehen der Kindertageseinrichtung be-
gleitet, eine moderne Konzeption auf
der Grundlage des sächsischen Bil-
dungsplanes, der Arbeitsgrundlagen
des Eigenbetriebes Kindertagesein-
r ichtungen und der gesetzl ichen
Grundlagen etabliert und erfolgreich mit
einem Team in die pädagogische Pra-
xis transportiert.
Freude und der unbedingte Wunsch
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter zu führen,
gemeinsam mit ihnen pädagogische
Prozesse zu gestalten sind ebenso Vo-
raussetzung wie das eigenverantwort-
liche Führen der Einrichtung und die
hohe Bereitschaft der Kooperation mit
der WG Johannstadt sowie der Vernet-
zung im Sozialraum. An der Teamfin-
dung und der Einstellung der Erziehe-
rinnen/Erzieher wird die Leiterin/der
Leiter im hohem Maße beteiligt.

Voraussetzungen sind:
n der Abschluss als Diplomsozialpä-
dagogin/Diplomsozialpädagoge bzw.
die Bereitschaft zur Qualifikation
n Leitungserfahrung mit Kindertages-
einrichtungen
n soziale Kompetenz
n Loyalität.
Die Einstellung erfolgt voraussichtlich
zum 1. Januar 2007. Die Stelle wird
nach TvöD, voraussichtlich Entgelt-
gruppe 9, bewertet und ist vorerst be-
fristet für zwei Jahre, wöchentliche
Arbeitszeit mindestens 32 Stunden/
Woche (Montag bis Freitag). Bei Eig-
nung und Bedarf ist die Entfristung
möglich.
Bewerbungsfrist: 23. Oktober 2006Bewerbungsfrist: 23. Oktober 2006Bewerbungsfrist: 23. Oktober 2006Bewerbungsfrist: 23. Oktober 2006Bewerbungsfrist: 23. Oktober 2006
Ihre Bewerbung (keine E-Mail) richten
Sie bitte mit der Chiffre-Nr. 130 und
den entsprechenden Anlagen an die
Landeshauptstadt Dresden, Eigen-
betrieb Kindertageseinrichtungen, PF
12 00 20, 01001 Dresden, z. Hd. Frau
Petra Franke.

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung derLandeshauptstadt Dresden
vom 2. Juni 1994, zuletzt geändert am 9. März 2006 ; Vom 21. September 2006

Auf der Grundlage des § 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. März 2003
(SächsGVBl. Seite 55, ber. S. 159)
zuletzt geändert durch Gesetz vom
11.05.2005 (GVBl. S. 155), hat der
Stadtrat der Landes-hauptstadt Dres-
den in seiner Sitzung am 21.09.2006
folgende Satzung beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
zu § 25 Beirätezu § 25 Beirätezu § 25 Beirätezu § 25 Beirätezu § 25 Beiräte
1. § 25 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt:
„- Beirat Wohnen“
2. Nach § 25 Abs. 7 wird folgender
neuer Absatz 8 eingefügt:
„(8) Der Beirat Wohnen besteht aus
14 Mitgliedern und setzt sich wie folgt
zusammen:
Dem Beirat Wohnen gehören als stimm-
berechtigte Mitglieder der Oberbürger-
meister, neun Stadträtinnen und Stadt-
räte (nach Hare-Niemeyer) sowie ein
Vertreter bzw. Vertreterin der WOBA
DRESDEN GMBH und eine Vertreterin
oder Vertreter des Mieterverein Dres-
den und Umgebung e. V. als berufene
Bürger an.
Dem Beirat Wohnen gehören als nicht
stimmberechtigte Mitglieder der Ge-
schäftsbereichsleiter Stadtentwicklung

oder ein von ihm benannter Vertreter
bzw. Vertreterin und der Geschäftsbe-
reichsleiter Soziales oder ein von ihm
benannter Vertreter bzw. Vertreterin
an.
Die Vertreter bzw. Vertreterinnen der
WOBA DRESDEN GMBH und des Mieter-
verein Dresden und Umgebung e. V.
sowie die Vertreter bzw. Vertreterinnen
der Geschäftsbereiche werden durch
den Oberbürgermeister  bzw. die Ober-
bürgermeisterin der Landeshauptstadt
Dresden benannt und durch den Stadt-
rat der Landeshauptstadt Dresden be-
stätigt.“
3. Die Nummerierung der folgenden
Absätze verschiebt s ich entspre-
chend.

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt am Tage nach Ihrer
Bekanntmachung in Kraft.

Dresden, 27. September 2006

gez.gez.gez.gez.gez. Dr Dr Dr Dr Dr.....     VVVVVogelogelogelogelogel
Erster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster Bürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4
SächsGemOSächsGemOSächsGemOSächsGemOSächsGemO
Sollte diese Satzung unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvorschriften

zu Stande gekommen sein, gilt sie ein
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO
wegen Gesetzeswidrigkeit widerspro-
chen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 benannten
Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder
der Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung  begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.
Ist eine Verletzung nach vorstehender
Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1
genannten Jahresfrist jedermann die-
se Verletzung geltend machen.

gez.gez.gez.gez.gez. Dr Dr Dr Dr Dr.....     VVVVVogelogelogelogelogel
Erster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster BürgermeisterErster Bürgermeister


